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Vorbemerkung
Menschen mit Behinderungen können in Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. Machen sie von diesem 

sie praktisch wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten. Sie sind aber kei-
ne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb haben sie auch keinen Zugang 
zur institutionalisierten Arbeitnehmervertretung in den Werkstätten. Ohne eine 
institutionalisierte Vertretung ihrer Interessen wären sie in den Werkstätten auf-
grund ihrer Behinderungen benachteiligt. Um eine solche Benachteiligung zu ver-
meiden und eine institutionalisierte Interessenvertretung der Werkstattbeschäf-

-
ge ihrer Arbeit ist heute die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO). Damit 
kommt es in den WfbM zu einer aufgespaltenen und gegliederten Vertretung der 

Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) wurde als Rechtsverordnung 
vom damaligen Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (heute: Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales – BMAS) auf Grundlage der in § 144 Abs. 2  

1 Der 
2 

Die Verordnungsermächtigung ist heute in § 227 SGB IX geregelt. Hiernach bestimmt 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrats im Einzelnen

-

-

• die Amtszeit sowie 
-

Werkstattrats und der Kostentragung. 
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Nach Satz 2 der Regelung werden in der Rechtsverordnung ferner geregelt:

• die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Frauenbeauftragten und ihrer 

Stellvertreterinnen sowie die Kostentragung.

Die WMVO gestaltet in der Sache die heute in § 222 SGB IX geregelten Grundsätze 
über die Mitwirkung und Mitbestimmung der Werkstattbeschäftigten aus. 

Nach dessen Absatz 1 bestimmen und wirken die in § 221 Abs. 1 SGB IX genannten 
Menschen mit Behinderungen (Werkstattbeschäftigte) unabhängig von ihrer Ge-
schäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen berührenden Angele-

in allen Werkstätten gewählt wird und sich dieser aus mindestens drei Mitgliedern 
zusammensetzt. § 222 Abs. 3 SGB IX regelt die Wahlberechtigung: Wahlberechtigt 

sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.

Im Zuge des Bundesteilhabegesetzes3 (BTHG) neu hinzugekommen ist der sich der 

im Sinne des § 221 Abs. 1 in jeder Werkstatt eine Frauenbeauftragte und eine Stell-
vertreterin wählen. Die WMVO wurde gleichzeitig um entsprechende Regelungen 

Entstehungsgeschichte 

-
nächst noch in der Werkstättenverordnung (WVO) geregelt. Dessen § 14 beschränk-

-
bestimmung und Mitwirkung zu ermöglichen sei. Die WfbM haben in der Folgezeit 

neuen Regelungsgrundlage evaluiert wurden.4 Dieser bereits recht weitgehende 
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für ein untergesetzliches Regelungswerk zur Mitwirkung der Werkstattbeschäftig-
ten vor.

Eine wesentliche Änderung hat die WMVO im Zuge des BTHG erfahren. Neben 
der Einführung der bereits erwähnten Frauenbeauftragten wurden insbesondere 

 

einer Letztentscheidungsbefugnis der im Streitfall zu bildenden Vermittlungsstel-
len einhergeht. Damit wurden die Rechte des Werkstattrats an die Rechte des Be-
triebsrats angenähert.

Parallelregelungen 

-
vertretungsgesetzen -

Wahlordnung war Vorbild für einige der in der WMVO enthaltenden Regelungen. 
Ähnliches gilt für die Vorschriften der Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung 

genannten Regelungswerken sind nicht nur von akademischem Interesse. Sie sind 
gleichzeitig auch Erkenntnisquelle bei der Auslegung der WMVO. 

Gliederung 

Die WMVO enthält insgesamt sechs Abschnitte. Abschnitt 1 widmet sich dem An-

Aufgaben des Werkstattrats. Der sich in drei Unterabschnitte gliedernde Abschnitt 

Wahlen und Unterabschnitt 3 die Durchführung der Wahlen regelt. Abschnitt 3 

Zuge des BTHG neu eingefügte Abschnitt 4a widmet sich der Frauenbeauftragten 
und den Stellvertreterinnen. Die WMVO endet mit den Schlussvorschriften (Ab-
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Abweichende Regelungen der 
Religionsgemeinschaften 

-

gemacht. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf dieser Grundla-

Rahmen der Kommentierungen der jeweiligen Vorschriften der WMVO unter der 
-

mit Hilfe derer jeweils ausgehend von der DWMV und CWMO der entsprechende 

Zahlen

Nach den Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte 
Menschen e. V. belief sich der Zahl der in Deutschland existierenden Werkstätten 

sind.6 -

Die Anzahl der Werkstatträte ist – soweit ersichtlich – nicht bekannt.

Vorbemerkungen




